
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/3/23 2000/19/0106
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.2001

Index

60/01 Arbeitsvertragsrecht

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §38;

AlVG 1977 §9 Abs2;

AVRAG 1993 §2 Abs1;

Rechtssatz

Die bloß drohende Verzögerung der Ausstellung eines Dienstzettels oder - vertrages kann, selbst wenn man die

Au9assung vertreten würde, dass damit dem Kriterium der Unverzüglichkeit gemäß § 2 Abs. 1 AVRAG 1993 nicht

Genüge getan wäre, der Zumutbarkeit der Beschäftigungsaufnahme jedenfalls nicht entgegenstehen.
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